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Berufsabschluss für Erwachsene 

Auch als erwachsene Person können Sie einen Lehrabschluss nachholen. Wenn Sie bis-
her keinen Berufsabschluss machen konnten oder heute in einem ganz anderen Beruf 
als dem erlernten arbeiten, bietet sich Ihnen die Möglichkeit, nachträglich ein eidgenös-
sisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder ein eidgenössisches Berufsattest (EBA) zu erwerben. 
Pro Jahr legen in der Schweiz über tausend Personen eine Lehrabschlussprüfung auf 
dem zweiten Bildungsweg ab. 

Vier Wege zum Ziel 

Es gibt vier Möglichkeiten für Erwachsene, einen eidgenössisch anerkannten Berufs-
abschluss (Fähigkeitszeugnis oder Berufsattest) zu erwerben: 

Die Validierung (Art. 31):  Im Verfahren der Validierung belegen Sie, was Sie wissen und 
können. Sie dokumentieren diese Kompetenzen in einem Dossier. FachexpertInnen 
prüfen Ihre Angaben und vergleichen sie mit dem Kompetenzprofil des angestrebten 
Berufsabschlusses. Dort, wo Ihre bereits erworbenen Kompetenzen den Anforderungen 
des Berufes genügen, werden diese angerechnet. Allfällige Lücken können durch ergän-
zende Bildung geschlossen werden. Sobald Sie nachweisen können, dass Sie alle Anfor-
derungen des Berufes erfüllen, erhalten Sie das eidgenössische Fähigkeitszeugnis re-
spektive das eidgenössische Berufsattest. Die Validierung ist allerdings nicht in allen 
Berufen möglich. 

Die Nachholbildung (Art 32):  Die Nachholbildung ist in allen Lehrberufen möglich. Sie 
arbeiten weiterhin in Ihrem Bereich. Es ist Ihnen überlassen, auf welchem Weg Sie sich 
auf das Qualifikationsverfahren (früher: Lehrabschlussprüfung) vorbereiten. Für ein-
zelne Berufe gibt es Vorbereitungslehrgänge speziell für Erwachsene oder Sie besuchen 
gemeinsam mit den Lernenden die Berufsfachschule. Sobald Sie genügend vorbereitet 
sind, können Sie das Qualifikationsverfahren ablegen. Nach bestandener Prüfung erhal-
ten Sie das eidgenössische Fähigkeitszeugnis beziehungsweise das eidgenössische 
Berufsattest. 

Die Lehre:  Bei der beruflichen Grundbildung (Lehre) respektive der verkürzten Lehre 
absolvieren Sie die Ausbildungszeit so, als ob Sie direkt nach der obligatorischen Schul-
zeit in die Lehre eingestiegen wären. Sie schliessen einen Lehrvertrag ab und handeln 
die Arbeitsbedingungen und die Entlöhnung direkt mit Ihrem Lehrbetrieb aus. Sie besu-
chen den regulären Unterricht an der Berufsfachschule und müssen das Qualifikations-
verfahren bestehen. Wenn Sie über mehrjährige Berufserfahrung oder einen verwand-
ten Berufsabschluss verfügen, können Sie allenfalls in ein höheres Lehrjahr einsteigen. 
Entsprechend verkürzt sich Ihre Ausbildungszeit. 
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Volksschule

Oft langjährige 
Berufserfahrung 

(siehe Reglement BP)

Lehre
(Regelbildung)

Nachholbildung
(nach Art. 32 BBV)

Validierung
(nach Art. 31 BBV)

Höhere Berufsbildung (Berufsprüfung, Höhere Fachprüfung, Höhere Fachschule) und Fachhochschulen

Mind. 5 J. Berufserfahrung 
davon 2- 4 Jahre im
angestrebten Beruf

Verkürzte Lehre
(standardisiert)

Mind. 5 J. Berufserfahrung 
davon 2- 4 Jahre im
angestrebten Beruf

Mindestalter 22 und mind. 
2 Jahre Berufserfahrung

Dauer der Berufserfahrung 
abhängig vom

angestrebten Beruf

Besonderes ?
Bildungsleistungen und 

Berufserfahrungen werden 
angerechnet. Eventuell  zu 
ergänzen mit Zusatzbildung 

Individuelle Vorbereitung
auf die

Lehrabschlussprüfung

Standardisierte Variante 
der Verkürzung

auf 2 Jahre

Individuelle Verkürzung
um max. 1 Jahr

möglich

Qualifikationsverfahren ? 
(Lehrabschlussprüfung) Nein Ja Ja Ja

Lehrvertrag ? Nein Nein Ja Ja

Kosten, Lohn ?
Grundkosten 300

CHF plus Prüfungen
und Lehrmaterial

Ausbildungs-
Entschädigung 

(individuelle Anpassungen)
Ausbildungs-

Entschädigung

Alle Berufe ? nur wenige Ja Nur FaBe, FaGe und 
Landwirtschaft Ja

Schulbesuch und 
überbetriebliche Kurse ? freiwillig freiwillig Ja Ja

Grundkosten 300
CHF plus Prüfungen

und Lehrmaterial
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Die Höhere Berufsbildung:  Ein direkter Einstieg in eine Berufsprüfung ist unter Um-
ständen auch ohne abgeschlossene berufliche Grundbildung möglich. Diese Angebote 
richten sich vor allem an Personen mit langjähriger entsprechender Berufserfahrung. 
Häufig werden derweil weitere Zulassungsbedingungen gestellt, wie zum Beispiel 
Modulabschlüsse, Mindestalter, Berufsbildnerkurse, Nothelferausbildungen und so 
weiter. (Auf www.eingangsportal.ch gibt es eine Liste von Berufsprüfungen, die ohne 
EFZ absolviert werden können.) 

 

Grafik 
 

http://www.eingangsportal.ch/fileadmin/docs/Ohne_EFZ_zur_BP_01.pdf

	Vier Wege zum Ziel
	Grafik

